
Beitragsordnung

1. Jedes Mitglied der Motorboys e.V. hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu

entrichten.

2. Ehrenmitglieder sind von jeglicher Beitragszahlung befreit.

3. Fälligkeit ist der 01.04. des Kalenderjahres.

4. Aufnahmegebühren werden nicht erhoben.

5. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung.

6. Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich per Lastschrift eingezogen. Ausnahmsweise

ist Barzahlung beim Schatzmeister oder Überweisung auf das Vereinskonto möglich.

7. Das Mitglied erteilt Motorboys e.V. widerruflich eine Einzugsermächtigung per

Lastschrift gleichzeitig mit dem Aufnahmeantrag. Mit Austritt des Mitgliedes gilt die

Einzugsermächtigung automatisch als Widerrufen.

8. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags beträgt ab 2009 30,00 Euro.

9. Unabhängig vom Eintrittsdatum ist als Erstbeitrag immer der volle jährliche

Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Der erste Beitrag wird mit Eintragung in die

Mitgliederliste fällig. Über Ausnahmen entscheidet allein der Vorstand.

10. Grundsätzlich werden eingezogene oder eingezahlte Mitgliedsbeiträge nicht wieder

erstattet. Über Ausnahmen entscheidet allein der Vorstand.

11. Diese Beitragsordnung gilt solange, bis sie durch eine neue Beitragsordnung ersetzt

wird.

12. Sollte eine Bestimmung der Beitragsordnung rechtsunwirksam sein oder werden, so

werden die übrigen Einträge dieser Beitragsordnung davon nicht berührt.

München im September 2008


